
Eine Reform des Wahl-
rechts ist im Regie-
rungsprogramm 2020-

2024 vorgesehen. Vor der 
Bundespräsidentenwahl hat-
te das Parlament im Juni 
2022 ein erstes Gesetzespa-
ket mit kleineren Wahl-
rechtsänderungen beschlos-
sen (unter anderem betref-
fend die verpflichtende Ver-
öffentlichung der Ergebnisse 
der örtlichen Wahlbehörden, 
die gesetzliche Verankerung 
des „Zentralen Wahlspren-
gel-Tools“ und die Umset-
zung der Verfassungsge-
richtshof-Judikatur zum 
„Dritten Geschlecht“); eine 
umfangreichere Novellie-
rung blieb aber einem sepa-
raten „Wahlrechtspaket“ 
vorbehalten.  

 
Initiativantrag. Wahl-

rechtsreformen werden tradi-
tionell durch Initiativanträge 
und nicht durch Minister-
ratsvorträge lanciert. Abge-
ordnete der Klubs beider Re-
gierungsparteien brachten 
daher am 18. November 
2022 einen Initiativantrag 
ein, in dem weitreichende 
Änderungen der National-
rats-Wahlordnung 1992, des 
Bundespräsidentenwahlge-
setzes 1971, der Europa-
wahlordnung, des Wählere-
videnzgesetzes 2018, des 
Europa-Wählerevidenzgeset-
zes, des Volksabstimmungs-
gesetzes 1972, des Volksbe-
fragungsgesetzes 1989 und 
des Volksbegehrengesetzes 
2018 vorgeschlagen wurden. 
Im Zentrum standen unter 
anderem Verbesserungen für 
Menschen mit Behinderun-
gen und eine umfangreiche 
Neuordnung der Wahlkar-
tenlogistik. Nach einem Be-
gutachtungsverfahren des 
Verfassungsausschusses und 
parlamentarischen Beratun-

gen beschloss der National-
rat am 31. Jänner 2023 das 
Wahlrechtsänderungsgesetz 
2023, das am 24. Februar im 
Bundesgesetzblatt kundge-
macht wurde (BGBl. I Nr. 
7/2023). Mit Ausnahme klei-
nerer Novellierungen bei 
Volksbegehren, die seit 25. 
Februar 2023 in Geltung ste-
hen, wird die Reform erst 
mit 1. Jänner 2024 in Kraft 
treten – nicht zuletzt, um 
noch die erforderlichen tech-
nischen und administrativen 
Umsetzungsarbeiten zu er-
möglichen. 

 
Menschen mit Behinde-

rung. Ein zentrales Element 
bilden Neuerungen für Men-
schen mit Behinderung im 
Wahlrecht, etwa eine Ver-
besserung der Barrierefrei-
heit und die Erleichterung 
von Wahlvorgängen. Im 
Vorfeld der Erstellung des 
Initiativantrages organisierte 
das Bundesministerium für 
Inneres einen Dialog- und 

Arbeitsprozess mit Organi-
sationen für Menschen mit 
Behinderungen, in dessen 
Rahmen Verbesserungsvor-
schläge gesammelt und Re-
formideen erörtert wurden. 
Unter anderem zeigte sich 
die Notwendigkeit einer 
Überarbeitung der im Wahl-
recht verwendeten Termino-
logie. So wurde beispiels-
weise in den Gesetzen noch 
von „Pfleglingen“ und von 
„Bettlägerigkeit“ gespro-
chen. Nunmehr wurde eine 
zeitgemäße und inklusive 
Terminologie in die Novel-
lierungen aufgenommen. 
Um die Stimmabgabe für 
blinde und stark sehbehin-
derte Menschen ohne Hilfs-
personen weiter zu erleich-
tern, wurde eine Abschrä-
gung des Stimmzettels nor-
miert. Zukünftig werden so-
wohl die Stimmzettel-Scha-
blone, als auch der Stimm-
zettel an der rechten, oberen 
Ecke abgeschrägt sein – dies 
soll das selbständige Ausfül-

len des Stimmzettels weiter 
erleichtern. Erstmals wird es 
für blinde und stark sehbe-
hinderte auch eine Wahlkar-
ten-Schablone samt Braille-
Aufschrift geben: Diese wird 
ein selbstständiges Unter-
schreiben der eidesstattli-
chen Erklärung auf der 
Wahlkarte unterstützen, da 
mit Hilfe der Aussparung in 
der Schablone klar ertastbar 
ist, wo die eigenhändige Un-
terschrift einzutragen ist.  

Eine wesentliche Erleich-
terung für Menschen mit Be-
hinderung stellt auch die ge-
setzliche Verankerung des 
Erfordernisses von barriere-
freien Wahllokalen mit einer 
barrierefrei ausgestatteten 
Wahlzelle dar. Ab 1. Jänner 
2024 hat in einem Über-
gangszeitraum von vier Jah-
ren in jedem Gebäude mit 
Wahllokalen zumindest ein 
Wahllokal barrierefrei er-
reichbar zu sein; ab 1. Jänner 
2028 müssen sämtliche 
Wahllokale zwingend barrie-
refrei erreichbar sein. Für 
blinde und schwer sehbehin-
derte wahlberechtigte Perso-
nen sind in Gebäuden mit 
Wahllokalen geeignete Leit-
systeme oder gleichwertige 
Lösungen (etwa ein Begleit-
dienst durch Orderinnen und 
Ordner) vorzusehen; auch 
wenn man eine Wahlkarte 
gleich nach Ausübung der 
Briefwahl bei der ausstellen-
den Gemeinde wieder abge-
ben möchte, muss dafür ab 
1. Jänner 2024 ein barriere-
frei erreichbarer Ort bereit-
stehen. Weitere Neuerungen 
betreffen die Mindest-
Schriftgrößen für bestimmte 
Drucksorten und das Erfor-
dernis von Informationen 
über den Wahlvorgang in 
leicht lesbarer Sprache. Das 
Layout der Wahlkarte wurde 
neu gestaltet – in Zukunft 
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Ein zentrales Element bilden Neuerungen für Menschen mit 
Behinderung im Wahlrecht, etwa eine Verbesserung der Bar-
rierefreiheit und die Erleichterung von Wahlvorgängen

Weitreichende Änderungen 
 

Der Nationalrat beschloss am 31. Jänner 2023 das Wahlrechtsänderungsgesetz 2023. Mit 1. Jänner 
2024 werden weitreichende Änderungen im Wahlrecht in Kraft treten.



werden zwecks größtmögli-
cher Übersichtlichkeit nur 
noch wenige Informationen 
unmittelbar auf der Kuvert-
tasche abgedruckt sein; das 
Feld für die eidesstattliche 
Erklärung wurde vergrößert. 
Explizit wurde klargestellt, 
dass gesetzlichen Vertretern 
(etwa Erwachsenenvertre-
tern) in Wahlsachen kein 
Vertretungsrecht zukommt.  

 
Neue Wahlkartenlogistik. 

Ein weiteres Herzstück des 
Wahlrechtsänderungsgeset-
zes 2023 bildet eine umfang-
reiche Neuordnung der 
Wahlkartenlogistik: Zukünf-
tig sollen zur Briefwahl ver-
wendete Wahlkarten primär 
direkt am Wahltag bei den 
örtlichen Wahlbehörden (in 
der Regel den Sprengelwahl-
behörden) ausgewertet wer-
den, und nicht erst am Tag 
darauf bei den Bezirkswahl-
behörden. Dadurch wird es 
am Wahlabend ein wesent-
lich präziseres und aussage-
kräftigeres Ergebnis geben 
als bisher.  

Zur Wahrung des Wahl-
geheimnisses wird dies er-
forderlich machen, dass bei 
der nächsten Bundes -
präsidenten-wahl in einem 
möglichen 2. Wahlganges 
alle wählenden Personen ei-
nen „leeren amtliche Stimm-
zettel“ ausgefolgt bekom-
men. Dennoch war dem Ge-
setzgeber das Weiterbeste-
hen der Stimmabgabe in Prä-
senz außerhalb des „eige-
nen“ Wahllokals, etwa vor 
einer fliegenden Wahlkom-
mission, ein Anliegen – ins-
besondere, um erkrankte 
Menschen oder solche mit 
Behinderungen  weiterhin 
bestmöglich miteinzubezie-
hen.  

Zwecks Transparenz wer-
den Wählerinnen und Wäh-
ler online, mittels einer Han-
dysignatur bzw. der ID Aus-
tria, nachvollziehen können, 
ob nach einem Antrag 
tatsächlich bereits eine 
Wahlkarte für sie ausgestellt 
worden ist bzw. ob diese 

nach einer Stimmabgabe bei 
der zuständigen Behörde 
eingelangt ist.  

Was bislang nur in Sta-
tutarstädten möglich war 
(und sich dort großer Be-
liebtheit erfreute), wird ab 1. 
Jänner 2024 in allen Ge-
meinden zulässig sein: Wer 
eine Wahlkarte bei einer Ge-
meinde persönlich abholt, 
wird dort sofort mittels 
Briefwahl wählen und die 
Wahlkarte wieder abgeben 
können. Dadurch wird es de 
facto über mehrere Wochen 
zu einer Art „Vorwahltag“ 
kommen. Damit möglichst 
keine Briefwahlstimmen 
„stranden“, wurde eine ver-
pflichtende Leerung aller 
Briefkästen durch die Öster-
reichische Post AG am 
Samstag vor dem Wahltag in 
der Rechtsordnung veran-
kert.  

 
Wahlbehörden. Die Tätig-

keit in einer Wahlbehörde 
bleibt ein „öffentliches Eh-
renamt“, zu dessen Annah-
me man in der Hauptwohn-
sitz-Gemeinde verpflichtet 
ist, zukünftig wird es aber 
eine einheitliche Entschädi-
gung für alle Beisitzerinnen 
und Beisitzer geben, die 
nach den Öffnungszeiten der 
Wahllokale bzw. den Ar-
beitsstunden der Wahlbehör-
den gestaffelt ist. Um dem 
Frequenzmangel in Wahl-
behörden zu begegnen, wur-
de auch die Nachnominie-

rung von Mitgliedern in 
Wahlbehörden bei einem 
„Leerbleiben“ während einer 
Legislaturperiode bzw. vor 
Wahlereignissen für zulässig 
erklärt. Zur Durchsetzung 
der Ordnungsgewalt der 
Wahlleiterin oder des Wahl-
leiters wurde eine Möglich-
keit der Mitwirkung von Or-
ganen des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes normiert.  

Die große Novelle wurde 
zum Anlass genommen, um 
auch verschiedene legisti-
sche und administrative Be-
reinigungen und Vereinfa-
chungen umzusetzen: Der 
Zeitpunkt der zwingenden 
konstituierenden Sitzung 
von Sprengelwahlbehörden 
wurde nach hinten verscho-
ben und es wurde klarge-
stellt, dass innerhalb einer 
wahlwerbenden Gruppe je-
der Ersatzbeisitzer jeden 
Beisitzer vertreten kann. 
Klargestellt wurde auch, 
dass die Berufung von Mit-
gliedern der Gemeindewahl-
behörden aufgrund des 
Wahlergebnisses inklusive 
der Wahlkarten zu erfolgen 
hat. 

 
Entlastung der Gemein-

den. Das Wahlrechtsände-
rungsgesetz bringt auch Ver-
einfachungen für die Ge-
meinden mit sich. So wurde 
die verpflichtenden Haus-
kundmachung in größeren 
Gemeinden, die Aufschluss 
über die Wahlberechtigten in 

einem Gebäude gab, abge-
schafft. An Stelle dessen tritt 
ein österreichweiter Aus-
hang ohne personenbezoge-
ne Informationen, mit dem 
über den bevorstehenden 
Wahltermin und die Mög-
lichkeit einer Einsichtnahme 
in das Wählerverzeichnis bei 
den Gemeinden informiert 
wird. Mit einem QR-Code 
und einem Link wird man 
direkt zu einem Portal gelan-
gen, wo man mittels elektro-
nischer Signatur abfragen 
kann, ob man sich im 
Wählerverzeichnis befindet.  

Sowohl während des Ein-
sichtszeitraums in die Wäh-
lerverzeichnisse, als auch 
während eines Eintragungs-
zeitraumes für Volksbegeh-
ren wurde die verpflichtende 
Öffnung der Gemeinden an 
einem Samstag gestrichen. 
Während eines Volksbegeh-
rens-Eintragungszeitraumes 
ist auch nur mehr an einem 
Tag, nicht an zwei, ein Of-
fenhalten bis in die Abend-
stunden erforderlich. Diese 
Neuerung gilt bereits seit Fe-
bruar 2023. Mit der Ände-
rung wurde dem Umstand 
Rechnung getragen, dass die 
Samstagsstunden in den Ge-
meindeämtern in der Praxis 
nicht mehr genutzt wurden.  

„Die Reform des Wahl-
rechts trägt der Digitalisie-
rung Rechnung und ent-
spricht auch den Lebensge-
wohnheiten der Menschen in 
unserem Land. Durch die 
Anpassung der Zeiten für die 
Eintragung zu einem Volks-
begehren werden die tausen-
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Gemein-
deämter, die oftmals erster 
Ansprechpartner in behördli-
chen Fragen für die Men-
schen in Österreich sind, ent-
lastet“, sagte Innenminis ter 
Gerhard Karner anlässlich 
der Beschlussfassung des 
Wahlrechtsänderungsgeset-
zes im Nationalrat. Das Ge-
setzespaket erhielt die Zu-
stimmung aller fünf im Na-
tionalrat vertretenen Partei-
en.                  Gregor Wenda
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Briefwahl: Zukünftig wird ein Großteil der Wahlkarten schon 
am Wahltag ausgewertet


